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Die Verabschiedung der erweiterten Zinsbesteuerung ist für die EU ein wichtiger Zwischenschritt zur 
flächendeckenden Einführung des AIA. Richtschnur ist der OECD-Standard; mitmachen soll auch die 
Schweiz. 

Nach dem politischen Durchbruch am EU-Gipfel von Ende letzter Woche haben die EU-
Staaten am Montag die revidierte Richtlinie (Gesetz) über die grenzüberschreitende 
Besteuerung der Zinserträge natürlicher Personen einstimmig formell verabschiedet . Eine 
inhaltliche Diskussion war nicht mehr nötig, weshalb diese Formalität von den zufällig 
tagenden Agrarministern vollzogen wurde. Der EU-Steuerkommissar Algirdas Semeta sprach 
vor den Medien von einem «bedeutenden Schritt» im Kampf gegen die Steuerhinterziehung. 
Erstens würden Schlupflöcher für Steuerhinterzieher geschlossen, zweitens sei der Schritt von 
politischer Symbolik: Dass dieses Dossier nach jahrelanger Blockade deblockiert worden sei, 
sei ein Beweis für die breite Akzeptanz, dass «die Tage des Bankgeheimnisses vorbei» seien. 

Gestritten wird seit 1989 

In der Tat hat die EU damit einen wichtigen Teil eines eigentlichen Paradigmawechsels 
vollzogen. Dass ihre Bürger die Besteuerung ihrer Vermögenserträge durch Anlagen im 
Ausland umgehen könnten, treibt die EU schon lange um. Einen ersten Abhilfe-Vorschlag der 
EU-Kommission gab es bereits 1989, doch erst Mitte 2005 wurde die derzeit geltende 
Zinsbesteuerung in Kraft gesetzt (vgl. Zeittafel). Möglich wurde dies erst, nachdem die EU 
fünf Drittstaaten, darunter die Schweiz, zum Mitziehen hatte gewinnen können. Die 
bilateralen Zinsbesteuerungsabkommen mit diesen Nachbarn sollen 
Umgehungsmöglichkeiten kappen. Verbunden mit der Debatte war ein zäher Glaubenskrieg 
zwischen den beiden Modellen Quellensteuer und automatischer Informationsaustausch (AIA, 
vgl. Kasten). Schon am EU-Gipfel vom Juni 2000 rückten die Mitgliedstaaten von der zuvor 
angepeilten Koexistenz der beiden Modelle zugunsten des AIA als Endziel ab. Doch die 
Schweiz beharrte auf der Quellensteuer und Belgien, Luxemburg und Österreich erkämpften 
sich das Recht, diese wenigstens übergangsweise anzuwenden (Belgien hat 2010 freiwillig 
gewechselt). 

Neu auch Trusts im Visier 

Doch das Dispositiv von 2005 war ein Kompromiss voller Schlupflöcher. Schon 2008 hat die 
EU-Kommission deshalb eine Revision der Richtlinie vorgeschlagen . Diese ist nun 
beschlossen, und sie gilt ab 2017. Sie setzt im Wesentlichen an zwei Stellen an: Erstens 
werden künftig auch Zinserträge erfasst, die bis jetzt der Besteuerung durch die 
Zwischenschaltung juristischer Personen und Arrangements wie Stiftungen und Trusts 
entgehen. Liegen solche Strukturen in Nicht-EU-Staaten, die sie gar nicht besteuern, soll 
künftig die Zahlstelle in der EU ihre Informationen über den tatsächlichen Eigentümer (den 
sie aufgrund der Geldwäsche-Vorschriften kennen müsste) nutzen. Liegen die Stiftungen oder 



Trusts innerhalb der EU, wird dasselbe Problem unter anderem durch eine klarere Definition 
jener Strukturen (einschliesslich Trusts usw.) angegangen, die die Richtlinie anzuwenden 
haben. 

Zweitens kann die Besteuerung bis jetzt durch Produkte umgangen werden, die zinstragenden 
Anlagen ähnlich sind, aber rechtlich nicht als solche gelten. Dieses Problem wird durch eine 
Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie angegangen. Neu einbezogen werden 
zum Beispiel bestimmte Lebensversicherungsverträge, ausgeweitet wird der Einbezug von 
Anlagefonds. 

Flächendeckender AIA 

Die Novelle war in der Sache kaum bestritten. Dennoch haben Luxemburg und Österreich 
ihre Verabschiedung jahrelang blockiert, weil sie befürchten mussten, mit der Revision auch 
zum AIA übergehen und damit das Bankgeheimnis für Ausländer aufheben zu müssen. 
Inzwischen allerdings ist dieser Paradigmawechsel de facto beschlossene Sache. Stark 
beschleunigt hat dies die Foreign Account Tax Compliance Act der USA, die AIA-ähnliche 
Abkommen erfordert und die Washington wenig zimperlich durchsetzt. Dies gab den AIA-
Bemühungen der EU massiven Auftrieb und trug dazu bei, dass die G-20-Staaten und die 
OECD den AIA zum globalen Standard machen. Dem wollen oder können sich Luxemburg 
und Österreich nicht mehr widersetzen. 

Sie pochen allerdings darauf, es dürfe nicht zwei Standards für den AIA geben, den globalen 
und einen in der EU. Darüber ist man sich in der EU indessen einig. Deshalb soll das EU-
interne Recht an den globalen Standard angepasst werden, sobald dieser vorliegt. Dies gilt 
nicht nur für die Zinsbesteuerung, sondern auch für einen zweiten Vorschlag der EU-
Kommission vom letzten Sommer: Mit einer Revision der Richtlinie über die 
Verwaltungszusammenarbeit in Steuersachen soll der AIA auf weitere Bereiche ausgedehnt 
werden, die die Zinsbesteuerung nicht erfasst, darunter Dividenden und 
Veräusserungsgewinne, die an natürliche Personen in einem anderen EU-Staat gezahlt 
werden. Zusammen mit der «neuen» Zinsbesteuerung soll diese Neuerung einen 
flächendeckenden AIA installieren. Die EU will die Novelle bis Ende Jahr verabschieden und 
das gesamte Paket möglichst zeitgleich in Kraft setzen, was 2017 oder etwas später der Fall 
sein dürfte. 

Die EU drängt nun darauf, dass auch die fünf Drittstaaten diesen gesamten Wechsel 
mitmachen. Sie sollen also nicht nur Hand bieten zur Ausdehnung des Anwendungsbereichs 
der Zinsbesteuerung, sondern auch zum Übergang zum AIA und zum Einbezug der übrigen 
Erträge wie der Dividenden. Semeta sagte am Montag, die Drittstaaten hätten nun akzeptiert, 
dass der AIA den Kern ihrer Steuer-Beziehungen mit der EU bilden müsse. Aus seinem 
Umfeld verlautete, das Verhandlungsmandat der Kommission, auf dessen Basis diese seit 
kurzem mit den Drittstaaten verhandelt, decke all dies ab, weil es die Berücksichtigung 
internationaler Entwicklungen fordere. Abkommen mit ihnen seien sinnvoll, auch wenn sie 
den globalen Standard übernähmen: Man brauche einen gemeinsamen Rahmen statt 28 
bilaterale Verträge zur Umsetzung. 

Der lange Weg zum AIA in Auszügen 

1. Juli 2005: Start der 2003 beschlossenen grenzüberschreitenden Zinsbesteuerung in der EU, 
unter Einbezug der fünf Drittstaaten Schweiz, Andorra, Liechtenstein, Monaco und San 
Marino sowie von unabhängigen/assoziierten Gebieten von EU-Staaten.  



13. November 2008: Die EU-Kommission schlägt eine Revision der Zinsbesteuerung vor, um 
Schlupflöcher zu stopfen.  

13. März 2009: Die Schweiz, Luxemburg und Österreich erklären sich zum 
Informationsaustausch auf Anfrage (Amtshilfe) nach dem OECD-Standard bereit.  

März 2010: Die USA beschliessen die «Foreign Account Tax Compliance Act» (Fatca).  

Sommer 2012: Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien und Spanien (G-5) 
vereinbaren mit den USA ein Musterabkommen über den Informationsaustausch zur Fatca-
Umsetzung.  

3. Dezember 2012: Die Schweiz und die USA paraphieren ein Fatca-Abkommen 
(Verabschiedung durch Parlament im September 2013, Anwendung ab 1. Juli 2014).  

9. April 2013: Die G-5 propagiert eine «europäische Fatca» und will im Rahmen eines 
Pilotprojekts vorangehen.  

10. April 2013: Luxemburg kündet an, bei der EU-Zinsbesteuerung 2015 von der 
Quellensteuer zum AIA zu wechseln.  

18./19. April 2013: Finanzminister der G-20 beauftragen die OECD mit der Ausarbeitung 
eines globalen Standards für den AIA. 26. April 2013: Die österreichische Regierung deutet 
eine Art Positionswechsel in Sachen Zinsbesteuerung/AIA an.  

14. Mai 2013: Die EU-Finanzminister (Ecofin) geben der EU-Kommission nach langem 
Ringen ein Mandat für Verhandlungen mit den fünf Drittstaaten über die Erweiterung der 
Zinsbesteuerung, unter Berücksichtigung «internationaler Entwicklungen».  

12. Juni 2013: Die EU-Kommission schlägt eine Ausdehnung des AIA innerhalb der EU vor 
(durch Novelle der Richtlinie über die Verwaltungszusammenarbeit in Steuersachen).  

18. Dezember 2013: Bundesrat verabschiedet ein Mandat für Verhandlungen mit der EU über 
die Zinsbesteuerung (die am 17. Januar beginnen).  

17. Januar 2014: Das Fiskalkomitee der OECD verabschiedet Schlüsselelemente des globalen 
Standards für den AIA (veröffentlicht am 13. Februar). 22./23. Februar 2014: Die 
Finanzminister der G-20 heissen diese Elemente gut.  

19. März 2014: 44 Staaten und Gebiete, darunter 23 EU-Mitglieder, bekennen sich zum AIA. 
Ihr Zeitplan sieht den ersten Informationsaustausch in 2017 vor («early adopters initiative»). 

24. März 2014: EU-Staaten verabschieden die erweiterte Zinsbesteuerung. Juni bis September 
2014: Abschluss der Arbeiten am AIA in der OECD, formelle Verabschiedung durch OECD-
Rat, Bestätigung durch Finanzminister der G-20 im September.  

Ende 2014: Bis zu diesem Zeitpunkt will die EU die Verhandlungen mit den Drittstaaten 
abschliessen.  

Januar 2017: Ab diesem Zeitpunkt müssen die EU-Staaten die erweiterte Zinsbesteuerungs-
Richtlinie anwenden (zuvor Umsetzung in nationales Recht per Januar 2016). Ht. 



Die beiden Denkschulen 

Automatischer Informationsaustausch (AIA): Die Zahlung von Zinsen und/oder anderen 
Erträgen an Ausländer wird durch einen Informationsaustausch zwischen den Regierungen 
bzw. den Steuerämtern automatisch an den Herkunftsstaat (Steuerwohnsitz) des Anlegers 
gemeldet. Damit kann er nach den dort geltenden Steuergesetzen besteuert werden. Bei der 
Zinsbesteuerung wenden alle EU-Staaten ausser Luxemburg und Österreich dieses Modell 
bereits an. Befürworter des Modells betonen die abschreckende Wirkung, welche die Anleger 
zur Deklarierung ihrer Einkünfte veranlasse; Gegner warnen vor einem Datenfriedhof. 
Quellensteuer: Im Bereich der Zinsbesteuerung wenden Luxemburg, Österreich, die Schweiz 
und weitere Drittstaaten bis anhin das Quellensteuermodell statt des AIA an: Sie erheben auf 
die an EU-Ausländer gezahlten Zinsen eine Quellensteuer von 35%. 75% der Einnahmen 
leiten sie anonymisiert an den Herkunftsstaat des Anlegers weiter. Damit bleibt das 
Bankgeheimnis gewahrt. Gegner des Modells kritisieren, dass es damit attraktiv bleibe, 
schwarz erhaltenes Geld unter Hinterziehung von Vermögens- und anderen Steuern in ein 
Quellensteuerland zu bringen und dort nur die Zinsen zu versteuern. Die Schweiz hat in den 
vergangenen Jahren für den Ausbau dieses Ansatzes zu einer Abgeltungssteuer 
(Quellensteuer, welche die Steuerpflicht für den Ertrag endgültig abgilt) auf eine breitere 
Palette von Produkten geworben. Einschlägige Verträge kamen nur mit Grossbritannien und 
Österreich zustande. 

 


